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Interpellation GRÜNE-Fraktion vom 2. Juni 2020 

 

 

Investitionen des Kantons St.Gallen in die Erhaltung und Förderung 
der Biodiversität 
 

 

Schriftliche Antwort der Regierung vom 11. August 2020 

 

 

Die GRÜNE-Fraktion erkundigt sich in ihrer Interpellation vom 2. Juni 2020 nach dem finanziellen 

Einsatz von Bund und Kanton für die Biodiversität im Kanton St.Gallen. Insbesondere erkundigt 

sie sich nach den Finanzangaben für die drei Programmbereiche «Arten, Biotope, Moorland-

schaften, Vernetzung und ökologischer Ausgleich» (Naturschutz), «Revitalisierung» und «Wald-

biodiversität» im Rahmen der NFA-Programmperioden1 2016–2019 sowie 2020–2024. 

 

Die Regierung beantwortet die einzelnen Fragen wie folgt: 

 

1.–3. Zur Förderung der Biodiversität in den Programmbereichen Naturschutz, Revitalisierung 

und Waldbiodiversität bot der Bund dem Kanton St.Gallen im Jahr 2015 Beiträge in der 

Höhe von insgesamt 9,2 Mio. Franken an. Daraufhin wurden Gesuche in der Höhe von 14,5 

Mio. Franken eingereicht. Nach Abschluss der Verhandlungen sicherte der Bund dem Kan-

ton Anfang 2016 rund 10,1 Mio. Franken zu.  

 

4./5. Bis zum Ende der NFA-Programmperiode im Jahr 2019 wurden die Bundesbeträge infolge 

von Zusatzfinanzierungen und Nachverhandlungen mehrfach erhöht. Über die ganze Pro-

grammperiode 2016–2019 (vier Jahre) wurden folgende Beträge (in Franken) investiert:  

 

 Vorgaben 

Bund 

(2015) 

Gesuche  

Kanton 

(2015) 

Zusage 

Bund 

(2016) 

Effektive Investitionen 

 Bund Kanton Gemeinden 

Naturschutz 5'017'500 8'384'000 5'578'550 10'329'590* 6'507'000      4'400'000 

Revitalisierung 3'000'000 3'800'000 3'019'000  3'019'000 393'672 ca. 2'000'000 

Waldbiodiversität 1'181'707 2'320'000 1'528'928  5'039'250* 3'440'410 Anteil gering 

* inkl. zusätzliche Beiträge des Bundes infolge Zusatzfinanzierung und Nachverhandlung  

 

Der Bund brachte rund 18,4 Mio. Franken ein und der Kanton beteiligte sich mit 10,3 Mio. Fran-

ken. Neben Stiftungen und Verbänden investierten auch die Gemeinden massgeblich in Projekte, 

die im Rahmen der NFA-Programmvereinbarung realisiert wurden. Insgesamt wird der Gemein-

debeitrag an die NFA-Projekte auf 6,4 Mio. Franken geschätzt.  

 

6.–8. Im Jahr 2019 wurde eine neue, über fünf Jahre laufende NFA-Programmvereinbarung aus-

gehandelt. Die Rahmenvorgaben des Bundes betrugen rund 23,6 Mio. Franken. Der Kanton 

St.Gallen reichte Gesuche in der Höhe von 28 Mio. Franken ein, wovon der Bund rund 24,9 

Mio. Franken zusicherte. Stand heute stehen somit folgende Beträge (in Franken) für die 

Programmbereiche Naturschutz, Revitalisierung und Waldbiodiversität im Rahmen der NFA-

Programmperiode 2020–2024 (ausnahmsweise fünf Jahre) zur Verfügung: 

 

 

                                                   
1  NFA = Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen.  
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 Vorgaben Bund Gesuche Kanton Zusage Bund 

Naturschutz 14'399'000 14'121'987 13'634'002 

Revitalisierung 5'850'000 8'805'000 6'184'000 

Waldbiodiversität 3'395'000 5'100'000 5'069'000 
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